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Gemeinde Arnsdorf

Gemeinde Wachau

Bekannmachung der Gemeindebehörde 
über das Rech au Einsich in das Wählerverzeichnis 

und die Ereilung von Wahlscheinen ür die Wahl 
zum Deuschen Bundesag am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundesagswahl ür die Wahlbezirke der Gemeinde Wachau
wird in der Zei von Monag, 03.02.2025 bis Freiag, 07.02.2025 (20. – 16. Tag vor der Wahl)
während der allgemeinen Önungszeien:
Diensag: 08.30 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnersag: 08.30 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
Freiag: 08.30 – 12.00 Uhr
in der Gemeindeverwalung Wachau, Teichsraße 2, 01454 Wachau (barrierereier
Zugang), Zimmer E06 – Einwohnermeldeam, ür Wahlberechge zur Einsichnahme
bereigehalen. Jeder Wahlberechge kann die Richgkei oder Vollsändigkei der zu
seiner Person im Wählerverzeichnis eingeragenen Daen überprüen. Soern ein Wahl-
berechger die Richgkei oder Vollsändigkei der Daen von anderen im Wählerver-
zeichnis eingeragenen Personen überprüen will, ha er Tasachen glaubha zu
machen, aus denen sich eine Unrichgkei oder Unvollsändigkei des Wählerverzeichnisses
ergeben kann. Das Rech au Überprüung beseh nich hinsichlich der Daen von
Wahlberechgen, ür die im Melderegiser ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des
Bundesmeldegesezes eingeragen is.
Das Wählerverzeichnis wird im auomasieren Verahren geühr; die Einsichnahme
is durch ein Daensichgerä möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingeragen is oder einen Wahlschein ha.
2. Wer das Wählerverzeichnis ür unrichg oder unvollsändig häl, kann in der Zei vom 20.
Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, späesens am 07.02.2025 bis 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwalung Wachau, Zimmer E06 – Einwohnermeldeam Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schrilich oder durch Erklärung zur Niederschri eingeleg werden.
3. Wahlberechge, die in das Wählerverzeichnis eingeragen sind, erhalen späesens
bis zum 02.02.2025 eine Wahlbenachrichgung. Wer keine Wahlbenachrichgung
erhalen ha, aber glaub, wahlberechg zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nich Geahr lauen will, dass er sein Wahlrech nich
ausüben kann. Wahlberechge, die nur au Anrag in das Wählerverzeichnis eingeragen
werden und die bereis einen Wahlschein und Briewahlunerlagen beanrag haben,
erhalen keine Wahlbenachrichgung.
4. Wer einen Wahlschein ha, kann an der Wahl im Wahlkreis 159 (Dresden II –
Bauzen II) durch Smmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses
Wahlkreises oder durch Briewahl eilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhäl au Anrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingeragene wahlberechge Person
Der Wahlschein kann bis zum 21.02.2025 - 15.00 Uhr, in der Gemeindeverwalung
Wachau, Teichsraße 2, 01454 Wachau, schrilich, elekronisch oder mündlich (nich
aber eleonisch) beanrag werden. Der Wahlscheinanrag kann auch elekronisch
über die Inerneseie der Gemeinde Wachau www.wachau.de übermiel werden.
Wer bei nachgewiesener plözlicher Erkrankung den Wahlraum nich oder nur uner
unzumubaren Schwierigkeien ausuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum
Wahlag, 15.00 Uhr in der Gemeindeverwalung Wachau, Teichsraße 2, 01454
Wachau, beanragen.
5.2 eine nich in das Wählerverzeichnis eingeragene wahlberechge Person, wenn
a) sie nachweis, dass sie ohne ihr Verschulden die Anragsris au Aunahme in das
Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.02.2025)
oder die Einspruchsris gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung (bis zum 07.02.2025) versäum ha,
b) ihr Rech au Teilnahme ers nach Ablau der uner Buchs. a) genannen Frisen
ensanden is,
c) ihr Wahlrech im Einspruchsverahren esgesell worden is und die Gemeinde von
der Fessellung ers nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erahren ha.
Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneen Selle noch bis zum
Wahlag, 15.00 Uhr, schrilich, elekronisch oder mündlich (nich aber eleonisch) be-
anrag werden.
Wer den Anrag ür eine andere Person sell, muss durch Vorlage einer schrilichen
Vollmach nachweisen, dass er dazu berechg is. Behindere Wahlberechge können
sich bei der Anragsellung der Hile einer anderen Person bedienen.
6. Mi dem Wahlschein erhäl die wahlberechge Person zugleich
- einen amlichen Smmzeel des Wahlkreises,
- einen amlichen blauen Smmzeelumschlag,
- einen amlichen roen Wahlbrieumschlag mi der Anschri, an die der Wahlbrie zu
übersenden is und
- ein Merkbla ür die Briewahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briewahlunerlagen ür eine andere Person is nur
möglich, wenn die Berechgung zur Empangnahme der Unerlagen durch Vorlage
einer schriflichen Vollmach nachgewiesen wird und die bevollmächge Person
nich mehr als vier Wahlberechge verrit; dies ha sie der Gemeindebehörde vor
Empangnahme der Unerlagen schriflich zu versichern. Au Verlangen ha sich die
bevollmächge Person auszuweisen. 
Ein Wahlberechger, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der
Abgabe seiner Smme gehinder is, kann sich zur Smmabgabe der Hile einer
anderen Person bedienen. Die Hilsperson muss das 16. Lebensjahr vollende haben.
Die Hileleisung is au echnische Hile bei der Kundgabe einer vom Wahlberechgen
selbs geroenen und geäußeren Wahlenscheidung beschränk. Unzulässig is eine
Hileleisung, die uner missbräuchlicher Einussnahme erolg, die selbsbesmme
Willensbildung oder Enscheidung des Wahlberechgen ersez oder veränder oder
wenn ein Ineressenkonik der Hilsperson beseh. Die Hilsperson is zur Geheimhalung
der Kennnisse verpiche, die sie bei der Hileleisung von der Wahl einer anderen
Person erlang ha.
Bei der Briewahl muss der Wahlbrie mi dem Smmzeel und dem Wahlschein so
rechzeig an die angegebene Selle abgesende werden, dass der Wahlbrie dor
späesens am Wahlag bis 18.00 Uhr eingeh. 
Der Wahlbrie wird innerhalb der Bundesrepublik Deuschland ohne besondere Ver-
sendungsorm ausschließlich von der Deuschen Pos AG unengellich beörder. Er
kann auch bei der au dem Wahlbrie angegebenen Selle abgegeben werden.

Wachau, den 06.01.2025
Vei Künzelmann, Bürgermeiser

Daenschuzrechliche Hinweise
1. Wurde ein Anrag au Einragung ins Wählerverzeichnis gesell oder Einspruch gegen die Richgkei oder
Vollsändigkei des Wählerverzeichnisses eingeleg, so werden die in diesem Zusammenhang angegebenen, perso-
nenbezogenen Daen zur Bearbeiung des Anrages bzw. des Einspruchs verarbeie, § 18 und § 22 der Bundes-
wahlordnung.
Wurde ein Anrag au Ereilung eines Wahlscheins gesell oder haben Sie eine Vollmach ür die Beanragung eines
Wahlscheins und/oder ür die Abholung des Wahlscheins mi Briewahlunerlagen ausgesell, so werden die in
diesem Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen Daen zur Bearbeiung des Anrages beziehungsweise
zur Prüung der Bevollmächgung verarbeie, § 17 Absaz 2 des Sächsischen Wahlgesezes, §§ 25 bis 28 der Bun-
deswahlordnung. Die Angaben im Rahmen der Erklärung des Bevollmächgen, dass er nich mehr als vier Wahlbe-
rechge bei der Empangnahme verri, dienen dazu, die Berechgung des Bevollmächgen ür die Beanragung
eines Wahlscheins bzw. die Berechgung ür den Empang des Wahlscheins und der Briewahlunerlagen zu prüen.
Die Gemeinde ühr Verzeichnisse über ereile Wahlscheine, ür ungülg erkläre Wahlscheine sowie ein Verzeichnis
über die Bevollmächgen und die an sie ausgehändigen Wahlscheine (§ 28 Bundeswahlordnung)
2. Sie sind nich verpiche, die personenbezogenen Daen bereizusellen. Eine Bearbeiung des Anrages au
Einragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des Anrages au Ereilung
eines Wahlscheins sowie die Ereilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der Briewahlunerlagen an einen
Bevollmächgen is ohne die Angaben nich möglich.
3. Veranworlich ür die Verarbeiung der angegebenen personenbezogenen Daen is die oben genanne
Gemeinde. Die Konakdaen des behördlichen Daenschuzbeauragen sind: Gemeinde Wachau; ino@daaorga.de.
4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Einragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des
Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins is Empänger der
personenbezogenen Daen der Kreiswahlleier. (Posanschri: 02625 Bauzen, Bahnhosraße 9)
5. Die Fris ür die Speicherung der im Zusammenhang mi der Führung des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse
über ereile Wahlscheine, des Verzeichnisses über ür ungülg erkläre Wahlscheine und des Verzeichnisses über
die Bevollmächgen und die an sie ausgehändigen Wahlscheine verarbeieen personenbezogenen Daen riche
sich nach § 90 der Bundeswahlordnung. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisses über ür
ungülg erkläre Wahlscheine und Verzeichnisse der Bevollmächgen sind nach Ablau von sechs Monaen sei
der Wahl zu vernichen, wenn nichder Bundeswahlleier mi Rücksich au ein schwebendes Wahlprüungsverahren
ewas anderes anordne oder sie ür die Sraverolgungsbehörde zur Ermilung einer Wahlsraa von Bedeuung
sein können.
6. Bei Vorliegen der gesezlichen Voraussezungen sehen Ihnen olgende Reche zu:
– Rech au Auskun über Sie bereende personenbezogene Daen (§ 2 Absaz 4 Sächsisches Daenschuzdurch-
ührungsgesez, Arkel 15 Daenschuz-Grundverordnung)
– Rech au Berichgung der Sie bereenden unrichgen personenbezogenen Daen (§ 2 Absaz 4 Sächsisches Da-
enschuzdurchührungsgesez, Arkel 16 Daenschuz-Grundverordnung)
– Rech au Löschung personenbezogener Daen (§ 2 Absaz 4 Sächsisches Daenschuzdurchührungsgesez,
Arkel 17 Daenschuz-Grundverordnung)
– Rech au Einschränkung der Verarbeiung personenbezogener Daen (§ 2 Absaz 4 Sächsisches Daenschuz-
durchührungsgesez, Arkel 18 Daenschuz-Grundverordnung)
7. Sind Sie der Ansich, dass die Verarbeiung der Sie bereenden personenbezogenen Daen nich rechmäßig
erolg, können Sie Beschwerden an die oder den Sächsischen Daenschuz- und Transparenzbeaurage(n)
(Posanschri: Sächsische(r) Daenschuz- und Transparenzbeaurage®, Posach 11 01 32, 01330 Dresden, E-
Mail: pos@sdb.sachsen.de) richen.

Vei Künzelmann, Bürgermeiser

Bekanngabe der Beschlüsse
aus der Gemeinderassizung vom 08.01.2025

- Öenlicher Teil -
Beschluss Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen -
zweckgebunden ür alle Feuerwehren
Beschluss 2025/001/HA
Der Gemeindera der Gemeinde Wachau beschließ, eine Spende in Höhe von 10.488,66
EUR anzunehmen.
Beschluss Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen - Sonsges
Beschluss 2025/002/HA
Der Gemeindera der Gemeinde Wachau beschließ, Spenden in Höhe von 755,68 EUR
anzunehmen.

Bekannmachung der Gemeinde Wachau
Die Gemeinde Wachau schreib aus: 
Ausschreibung Erbbaurech „Fachwerkhaus Ale Haupsraße 3a“
Gemarkung Leppersdor
Flursück 55/11 (Teiläche 480 m²)
Erschließung orsübliche Erschließung grundsücksseig vorhanden 
Angeboe richen Sie bie bis zum 28.02.2025 in einem mi „Angebo Erbbaurech -
Fachwerkhaus Ale Haupsraße 3a“ gekennzeichneen und verschlossenen Umschlag
an: Gemeinde Wachau, Teichsraße 2, 01454 Wachau oder als PDF-Dokumen an:
ino@wachau.de
Alle Inormaonen zur Ausschreibung nden Sie au unserer Homepage www.wachau.de.

Orsübliche Bekanngabe über die Zulässigkei 
eines Bürgerbegehrens

gemäß § 25 Abs. 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
Am 26.08.2024 wurde bei der Gemeindeverwalung Arnsdor die Durchührung eines
Bürgerbegehrens schrilich angezeig. Der dazugehörige Anrag au Durchührung eines
Bürgerenscheids wurde am 17.09.2024 an die Gemeindeverwalung Arnsdor übergeben.
Das Bürgerbegehren räg die Überschri „Keine Ansiedlung großächiger Gewerbegebiee
zwischen Radeberg und Arnsdor“ und die Fragesellung „Sind Sie daür, dass die
Gemeinde Arnsdor die vorgesehenen Planungen zur Errichung zweier inerkommunaler
Gewerbegebiee mi der Großen Kreissad Radeberg nich weierverolg?“.
Gemäß § 25 Abs. 4 Saz 1 SächsGemO is ür die Enscheidung über die Zulässigkei
des beanragen Bürgerbegehrens der Gemeindera zusändig. 
Der Gemeindera der Gemeinde Arnsdor ha in seiner 5. öenlichen Sizung am
08.01.2025 olgende Beschlüsse geass:
Beschluss-Nr.: 36/5/2025
Der Gemeindera der Gemeinde Arnsdor sell es, dass das am 26.08.2024 angezeige
und am 17.09.2024 eingereiche Bürgerbegehren mi der Überschri „Keine Ansiedlungen
großächiger Gewerbegebiee zwischen Radeberg und Arnsdor“ und der Fragesellung
„Sind Sie daür, dass die Gemeinde Arnsdor die vorgesehenen Planungen zur Errichung
zweier inerkommunaler Gewerbegebiee mi der Großen Kreissad Radeberg nich
weierverolg?“ zulässig is.
g Dieser Beschluss wurde einsmmig angenommen.
Beschluss-Nr. 37/5/2025
Der Gemeindera besmm ensprechend § 8 Sächsische Kommunalverassungsrechs-
durchührungsverordnung (SächsKomVerRDVO) ür den Bürgerenscheid zum Thema
„Keine Ansiedlungen großächiger Gewerbegebiee zwischen Radeberg und Arnsdor“
den Absmmungsag au Sonnag, den 23.02.2025 eszulegen.
g Dieser Beschluss wurde einsmmig angenommen.

Arnsdor, den 10.01.2025
Frank Eisold, Bürgermeiser

Öffenliche Bekannmachung über das Rech 
au Einsich in das Wählerverzeichnis und die Ereilung

von Wahlscheinen ür die Wahl
zum 21. Deuschen Bundesag am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundesagswahl ür die Gemeinde Arnsdor wird in der
Zei vom 03. Februar bis 07. Februar 2025 während der Dienssunden 
Diensag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnersag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freiag nach Vereinbarung
im Einwohnermeldeam der Gemeindeverwalung Arnsdor, Bahnhosr. 15, 01477
Arnsdor ür Wahlberechge zur Einsichnahme bereigehalen. 
Jeder Wahlberechge kann die Richgkei oder Vollsändigkei der zu seiner Person
im Wählerverzeichnis eingeragenen Daen überprüen. Soern ein Wahlberechger
die Richgkei oder Vollsändigkei der Daen von anderen im Wählerverzeichnis ein-
geragenen Personen überprüen will, ha er Tasachen glaubha zu machen, aus
denen sich eine Unrichgkei oder Unvollsändigkei des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Rech au Überprüung beseh nich hinsichlich der Daen von Wahlbe-
rechgen, ür die im Melderegiser eine Auskunssperre gemäß § 51 Absaz 1 des
Bundesmeldegesezes eingeragen is.
Das Wählerverzeichnis wird im auomasieren Verahren geühr. Die Einsichnahme
is durch ein Daensichgerä möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingeragen is oder einen Wahlschein ha.
2. Wer das Wählerverzeichnis ür unrichg oder unvollsändig häl, kann in der Zei vom
03. Februar bis 07. Februar 2025, späesens bis zum 07 Februar 2025, 12:00 Uhr, bei der
Gemeindeverwalung Arnsdor, Bahnhosraße 15/17, 01477 Arnsdor Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schrilich oder durch Erklärung zur Niederschri einleg werden. 
3. Wahlberechge, die in das Wählerverzeichnis eingeragen sind, erhalen späesens
bis zum 02. Februar 2025 eine Wahlbenachrichgung. 
Wer keine Wahlbenachrichgung erhalen ha, aber glaub, wahlberechg zu sein,
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nich Geahr lauen
will, dass er sein Wahlrech nich ausüben kann. 
Wahlberechge, die nur au Anrag in das Wählerverzeichnis eingeragen werden und
die bereis einen Wahlschein mi Briewahlunerlagen erhalen haben, erhalen keine
Wahlbenachrichgung.
4. Wer einen Wahlschein ha, kann an der Wahl im Wahlkreis 159 – Dresden II - Bauzen II 
•  durch Smmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
• oder durch Briewahl
eilnehmen. 
5. Einen Wahlschein erhäl au Anrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingeragener Wahlberechger,
5.2 ein nich in das Wählerverzeichnis eingeragener Wahlberechger, 
a) wenn er nachweis, dass er ohne sein Verschulden die Anragsris au Aunahme in
das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung, bis zum 02. Februar
2025 oder die Einspruchsris gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 2 der Bun-
deswahlordnung bis zum 07. Februar 2025 versäum ha,
b) wenn sein Rech au Teilnahme an der Wahl ers nach Ablau der Anragsris nach §
18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsris nach § 22 Abs. 2 der Bun-
deswahlordnung ensanden is,
c) wenn sein Wahlrech im Einspruchsverahren esgesell worden und die Fessellung
ers nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kennnis der Gemeinde gelang is.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingeragenen Wahlberechgen
bis zum 21. Februar 2025, 15:00 Uhr, bei der Gemeindeverwalung Arnsdor, Einwoh-
nermeldeam, Bahnhosr. 15, 01477 Arnsdor mündlich, schrilich oder elekronisch
beanrag werden. 
Im Fall nachweislich plözlicher Erkrankung, die ein Ausuchen des Wahlraums nich
oder nur uner nich zumubaren Schwierigkeien möglich mach, kann der Anrag
noch bis zum Wahlag (23. Februar 2025) 15.00 Uhr gesell werden. 
Versicher ein Wahlberechger glaubha, dass ihm der beanrage Wahlschein nich
zugegangen is oder er ihn verloren ha, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr,
ein neuer Wahlschein ereil werden. 
Nich in das Wählerverzeichnis eingeragene Wahlberechge können aus den uner
Nr. 5.2 Buchsaben a) bis c) angegebenen Gründen den Anrag au Ereilung eines
Wahlscheins noch bis zum Wahlag (23. Februar 2025) 15.00 Uhr sellen.
Wer den Anrag ür einen anderen sell, muss durch Vorlage einer schrilichen
Vollmach nachweisen, dass er dazu berechg is. Ein Wahlberechger mi Behinderung
kann sich bei der Anragsellung der Hile einer anderen Person bedienen.  
6. Mi dem Wahlschein erhäl der Wahlberechge
• den amlichen Smmzeel des Wahlkreises
• einen amlichen Smmzeelumschlag,
• den amlichen, mi der vollsändigen Anschri, an die der Wahlbrie zurückzusenden
is, versehenen roen Wahlbrieumschlag und 
• ein Merkbla ür die Briewahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briewahlunerlagen ür einen anderen is nur
möglich, wenn die Berechgung zur Empangnahme der Unerlagen durch Vorlage
einer schrilichen Vollmach nachgewiesen wird und die bevollmächge Person nich
mehr als vier Walberechge verri; dies ha sie der Gemeindebehörde vor Empang-
nahme der Unerlagen schrilich zu versichern. Au Verlangen ha sich die bevollmächge
Person auszuweisen. 
Ein Wahlberechger, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der
Abgabe seiner Smme gehinder sind, kann sich zur Smmabgabe der Hile einer
anderen Person bedienen. Die Hilsperson muss das 16. Lebensjahr vollende haben.
Die Hileleisung is au echnische Hile bei der Kundgabe einer vom Wahlberechgen
selbs geroenen und geäußeren Wahlenscheidung beschränk. Unzulässig is eine
Hileleisung, die uner missbräuchlicher Einussnahme erolg, die selbsbesmme
Willensbildung oder Enscheidung des Wahlberechgen ersez oder veränder oder
wenn ein Ineressenkonik der Hilsperson beseh. Die Hilsperson is zur Geheimhalung
der Kennnisse verpiche, die sie bei der Hileleisung von der Wahl einer anderen
Person erlang ha.
Bei der Briewahl muss der Wähler den Wahlbrie mi dem Smmzeel und dem
Wahlschein so rechzeig an die angegebene Selle absenden, dass der Wahlbrie dor
späesens am Wahlage bis 18.00 Uhr eingeh. 
Der Wahlbrie wird innerhalb der Bundesrepublik Deuschland ohne besondere Ver-
sendungsorm ausschließlich von der Deuschen Pos AG unengellich beörder. Er
kann auch bei der au dem Wahlbrie angegebenen Selle abgegeben werden.

Arnsdor, den 10.01.2025
Frank Eisold, Bürgermeiser

Öffenliche Bekannmachung über das Rech au Einsich 
in das Wählerverzeichnis und die Ereilung von Wahlscheinen 

ür die Absmmung (sog. Bürgerenscheid) 
zu der Absmmungsrage 

„Sind Sie daür, dass die Gemeinde Arnsdor die vorgesehenen 
Planungen zur Errichung zweier inerkommunaler

Gewerbegebiee mi der Großen Kreissad Radeberg
nich weierverolg?“ am 23. Februar 2025

Vorbemerkung: Bei dem Bürgerenscheid handel es sich rechlich gesehen nich um eine
Wahl, sondern um eine Abstmmung. Zum besseren Versändnis wird jedoch zumeis nach-
olgend der verraue Begriff Wahl bzw. die davon abgeleieen Begriffe verwende.
1. Das Wählerverzeichnis zur Absmmung (sog. Bürgerenscheid), zu der Absmmungsrage
„Sind Sie daür, dass die Gemeinde Arnsdor die vorgesehenen Planungen zur Errichung
zweier inerkommunaler Gewerbegebiee mi der Großen Kreissad Radeberg nich
weierverolg?“ ür die Gemeinde Arnsdor wird in der Zei vom 03. Februar bis 07.
Februar 2025 während der Dienssunden 
Diensag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnersag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freiag nach Vereinbarung
im Einwohnermeldeam der Gemeindeverwalung Arnsdor, Bahnhosr. 15, 01477
Arnsdor ür Wahlberechge zur Einsichnahme bereigehalen. 
Innerhalb der Einsichsris kann die oder der Wahlberechge von der Gemeinde
einen Auszug aus dem Wählerverzeichnis über die zu ihrer oder seiner Person einge-
ragenen Daen verlangen. Jede und jeder Wahlberechge kann die Richgkei oder
Vollsändigkei der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingeragenen
Daen überprüen. Soern eine Wahlberechge oder ein Wahlberechger die Richgkei
oder Vollsändigkei der Daen von anderen im Wählerverzeichnis eingeragenen
Personen überprüen will, ha sie oder er Tasachen glaubha zu machen, aus denen
sich eine Unrichgkei oder Unvollsändigkei des Wählerverzeichnisses ergeben kann.
Das Rech au Überprüung beseh nich hinsichlich der Daen von Wahlberechgen,
ür die im Melderegiser ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absaz 1 des Bundesmeldegesezes
eingeragen is.
Das Wählerverzeichnis wird im auomasieren Verahren geühr. Die Einsichnahme
is durch ein Daensichgerä möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingeragen is oder einen Wahlschein ha.
2. Wer das Wählerverzeichnis ür unrichg oder unvollsändig häl, kann in der Zei
vom 03. Februar bis 07. Februar 2025, späesens bis zum 07. Februar 2025, 12:00 Uhr,
bei der Gemeindeverwalung Arnsdor, Bahnhosraße 15/17, 01477 Arnsdor Einspruch
einlegen. Der Einspruch kann schrilich oder durch Erklärung zur Niederschri einleg
werden. Für das Berichgungsverahren gelen die Besmmungen des Kommunal-
wahlgesezes sowie der Kommunalwahlordnung des Freisaaes Sachsen.
3. Wahlberechge, die in das Wählerverzeichnis eingeragen sind, erhalen späesens
bis zum 02. Februar 2025 eine Absmmungsbenachrichgung. 
Wer keine Absmmungsbenachrichgung erhalen ha, aber glaub, wahlberechg
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nich Geahr
lauen will, dass er sein Wahlrech nich ausüben kann. 
Wahlberechge, die nur au Anrag in das Wählerverzeichnis eingeragen werden und
die bereis einen Wahlschein mi Briewahlunerlagen erhalen haben, erhalen keine
Absmmungsbenachrichgung.
4. Wer einen Wahlschein ha, kann an der Wahl durch Smmabgabe in einem
beliebigen Wahlraum des ür ihn zusändigen Wahlgebies der Gemeinde eilnehmen. 
5. Einen Wahlschein erhalen au Anrag
5.1 alle in das Wählerverzeichnis eingeragenen Wahlberechgen,
5.2 nich in das Wählerverzeichnis eingeragene Wahlberechge,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden versäum haben, rechzeig
die Berichgung des Wählerverzeichnisses bis zum 07. Februar 2025 zu beanragen
b) wenn sein Rech au Teilnahme an der Wahl ers nach Ablau der Fris zur 
Einsichnahme ensanden is oder
c) wenn sein Wahlrech im Beschwerdeverahren esgesell worden is.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingeragenen Wahlberechgen
bis zum 21. Februar 2025, 16.00 Uhr, bei der Gemeindeverwalung Arnsdor, Einwoh-
nermeldeam, Bahnhosr. 15, 01477 Arnsdor mündlich, schrilich oder elekronisch
beanrag werden. 
Im Fall nachweislich plözlicher Erkrankung, die ein Ausuchen des Wahlraums nich
oder nur uner nich zumubaren Schwierigkeien möglich mach, kann der Anrag
noch bis zum Wahlag (23. Februar 2025) 15.00 Uhr gesell werden. 
Verlorene Wahlscheine werden nich ersez. Versicher eine Wahlberechge oder
ein Wahlberechger glaubha, dass ihr oder ihm der beanrage Wahlschein nich zu-
gegangen is, kann ihr oder ihm bis zum Tag vor der Wahl 12.00 Uhr, ein neuer
Wahlschein ereil werden. 
Nich in das Wählerverzeichnis eingeragene Wahlberechge können aus den uner
Nr. 5.2 Buchsaben a) bis c) angegebenen Gründen den Anrag au Ereilung von Wahl-
scheinen noch bis zum Wahlag 15.00 Uhr sellen.
Wer den Anrag ür eine andere Person sell, muss durch Vorlage einer schrilichen
Vollmach nachweisen, dass sie oder er dazu berechg is. 
Wahlberechge, die des Lesens unkundig sind oder mi einer körperlichen Beein-
rächgung oder einer Behinderung können sich bei der Anragsellung der Hile einer
anderen Person bedienen.
6. Mi dem Wahlschein erhäl der oder die Wahlberechge
• den amlichen Smmzeel
• einen amlichen gelben Smmzeelumschlag
• den amlichen, mi der vollsändigen Anschri, an die der Wahlbrie zurückzusenden 

is, versehenen grünen Wahlbrieumschlag und 
• ein Merkbla zur Briewahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briewahlunerlagen ür einen anderen is nur
möglich, wenn die Berechgung zur Empangnahme der Unerlagen durch Vorlage
einer schrilichen Vollmach nachgewiesen wird und die bevollmächge Person nich
mehr als vier Walberechge verri; dies ha sie der Gemeindebehörde vor Empang-
nahme der Unerlagen schrilich zu versichern. Au Verlangen ha sich die bevollmächge
Person auszuweisen. 
Ein Wahlberechger, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der
Abgabe seiner Smme gehinder sind, kann sich zur Smmabgabe der Hile einer
anderen Person bedienen. Es gil § 32 Sächsische Kommunalwahlordnung. 
Bei der Briewahl muss der Wähler den Wahlbrie mi dem Smmzeel und dem
Wahlschein so rechzeig an die angegebene Selle absenden, dass der Wahlbrie dor
späesens am Wahlage bis 18.00 Uhr eingeh. 

Arnsdor, den 10.01.2025
Frank Eisold, Bürgermeiser

Inormaon zum Daenschuz
1. Wurde ein Anrag au Einragung ins Wählerverzeichnis gesell oder Einspruch gegen die Richgkei
oder Vollsändigkei des Wählerverzeichnisses eingeleg, so werden die in diesem Zusammenhang
angegebenen, personenbezogenen Daen zur Bearbeiung des Anrages bzw. des Einspruchs verarbeie,
§ 18 und § 22 Bundeswahlordnung, § 4 Kommunalwahlgesez des Freisaaes Sachsen und § 9 Sächsische
Kommunalwahlordnung.
Wurde ein Anrag au Ereilung eines Wahlscheins gesell oder haben Sie eine Vollmach ür die
Beanragung eines Wahlscheins und/oder ür die Abholung des Wahlscheins mi Briewahlunerlagen
ausgesell, so werden die in diesem Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen Daen zur
Bearbeiung des Anrages beziehungsweise zur Prüung der Bevollmächgung verarbeie, §§ 25 bis 28
Bundeswahlordnung, § 17 Absaz 2 Sächsisches Wahlgesez, § 5 Abs. 1 Kommunalwahlgesez des
Freisaaes Sachsen und §§ 12, 13 Sächsische Kommunalwahlordnung. Die Angaben im Rahmen der
Erklärung der bevollmächgen Person, dass sie oder er nich mehr als vier Wahl berechge bei der Emp-
angnahme verri, dienen dazu, die Berechgung der bevollmächgen Person ür die Beanragung
eines Wahlscheins bzw. die Berechgung ür den Empang des Wahlscheins und der Briewahlunerlagen
zu prüen, § 27 Absaz 3, § 28 Absaz 5 Saz 2-4 Bundeswahlordnung, § 5 Abs. 1 Kommunalwahlgesez des
Freisaaes Sachsen und §§ 13 Abs.2, 14 Abs. 4 und 6 Sächsische Kommunalwahlordnung
Die Gemeinde ühr Verzeichnisse über ereile Wahlscheine, § 28 Absaz 6 Bundeswahlordnung § 14 Abs.
8 Sächsische Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über ür ungülg erkläre Wahlscheine, § 28 Absaz
8 Saz 1 Bundeswahlordnung, § 14 Abs 11 Sächsische Kommunalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über
die Bevollmächgen und die an sie ausgehändigen Wahlscheine, § 28 Absaz 5 Saz 3 Bundeswahlordnung,
§ 14 Abs. 4 Saz 5 Sächsische Kommunalwahlordnung. 
2. Sie sind nich verpiche, die personenbezogenen Daen bereizusellen. Eine Bearbeiung des Anrages
au Einragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des Anrages
au Ereilung eines Wahlscheins sowie die Ereilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der Brie-
wahlunerlagen an eine bevollmächge Person is ohne die Angaben nich möglich.
3. Veranworlich ür die Verarbeiung der angegebenen personenbezogenen Daen is die oben genanne
Gemeinde. Die Konakdaen der oder des behördlichen Daenschuzbeauragen sind: Roman Kemper,
Eilenburger Sraße 1a, 04317 Leipzig, Tel: 0351 86652-449.
4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Einragung ins Wählerverzeichnis, gegen die
Ablehnung des Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins
empäng die personenbezogenen Daen die Kreiswahlleierin oder der Kreiswahlleier (Posanschri:
Bahnhosraße 9, 02625 Bauzen).
5. Die Fris ür die Speicherung der im Zusammenhang mi der Führung des Wählerverzeichnisses, der
Verzeichnisse über ereile Wahlscheine, des Verzeichnisses über ür ungülg erkläre Wahlscheine und
des Verzeichnisses über die Bevollmächgen und die an sie ausgehändigen Wahlscheine verarbeieen
personenbezogenen Daen riche sich nach § 90 Absaz 2 Bundeswahlordnung, § 62 Abs. 2 Sächsische
Kommunalwahlordnung: Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisses über ür ungülg
erkläre Wahlscheine und Verzeichnisse der Bevollmächgen sind nach Ablau von sechs Monaen sei
der Wahl zu vernichen, wenn nich die Landeswahlleierin oder der Landeswahlleier mi Rücksich au
ein schwebendes Wahlprüungsverahren ewas anderes anordne oder sie ür die Sraverolgungsbehörde
zur Ermilung einer Wahlsraa von Bedeuung sein können.
6. Bei Vorliegen der gesezlichen Voraussezungen sehen Ihnen olgende Reche zu:
• Rech au Auskun über Sie bereende personenbezogene Daen (§ 2 Absaz 4 Sächsisches Daen-
schuzdurchührungsgesez, Arkel 15 Daenschuz Grundverordnung)
• Rech au Berichgung der Sie bereenden unrichgen personenbezogenen Daen (§ 2 Absaz 4
Sächsisches Daenschuzdurchührungsgesez, Arkel 16 DaenschuzGrundverordnung)
• Rech au Löschung personenbezogener Daen (§ 2 Absaz 4 Sächsisches Daenschuzdurchührungsgesez,
Arkel 17 Daenschuz Grundverordnung)
• Rech au Einschränkung der Verarbeiung personenbezogener Daen (§ 2 Absaz 4 des Sächsisches Da-
enschuzdurchührungsgesez, Arkel 18 Daenschuz-Grundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechlichen Vorschrien, insbesondere durch die Vorschrien
über das Rech au Einsichnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhal einer Kopie, § 21 Bundeswahl-
ordnung, § 17 Absaz 1 Sächsisches Wahlgesez in Verbindung mi § 4 Kommunalwahlgesez des
Freisaaes Sachsen und § 8 Abs. 2 und 3 Sächsische Kommunalwahlordnung, durch die Vorschrien über
den Einspruch und Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, § 22 Bundeswahlordnung, § 4 Abs. 3 und 4
Kommunalwahlgesez des Freisaaes Sachsen und § 9 Abs. 1 Sächsische Kommunalwahlordnung
7. Sind Sie der Ansich, dass die Verarbeiung der Sie bereenden personenbezogenen Daen nich
rechmäßig erolg, können Sie Beschwerden an die Sächsische Daenschuz und Transparenzbeaurage
oder den Sächsischen Daenschuz und Transparenzbeauragen (Posanschri: Sächsische(r) Daenschuz
und Transparenzbeaurage(r), Posach 11 01 32, 01330 Dresden, E Mail: pos@sdb.sachsen.de) richen.

Arnsdor, den 10.01.2025
Frank Eisold, Bürgermeiser

Beschluss Baumällanrag Esche Flursück 96/1 - Gemarkung Wachau
Beschluss 2024/006/BH
Der Gemeindera der Gemeinde Wachau beschließ, dem Anrag zum Fällen einer
Esche, Flursück 96/1, in Wachau mi einem Sammumang von 250 cm sazugeben.
Als Ersazpanzung sind 2 einheimische Laubbäume bis zum 31.10.2025 zu panzen.
Nach erolger Ersazpanzung is diese per Foo zu dokumeneren und der Gemein-
deverwalung Wachau per E-Mail zuzusenden.
Die Dokumenaon soll ebenso die Baumar der Ersazpanzung beinhalen.
Beschluss Fessellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 des Eigenberiebes
„Abwasserensorgung Wachau“
Beschluss 2025/001/EBA
Der Gemeindera der Gemeinde Wachau beschließ die Fessellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2021 des Eigenberiebes „Abwasserensorgung Wachau“. Dieser wird gemäß
§ 19 Sächsisches Eigenberiebsgesezes au der Grundlage des Berichs über die Jah-
resabschlussprüung und der örlichen Prüung mi den nacholgend augeühren
Weren esgesell.
- einer Bilanzsumme von 14.326.987,65 EUR
- einem Anlagevermögen von 13.801.398,86 EUR
- einem Umlauvermögen von 525.588,79 EUR

bei einem Besand an liquiden Mieln von 490.416,26 EUR
- akven Rechnungsabgrenzungsposen von 0,00 EUR
- Eigenkapial von 4.997.462,37 EUR
- empangenen Erragszuschüssen von 6.243.162,60 EUR
- Rücksellungen von 43.056,75 EUR
- Verbindlichkeien von 3.035.194,70 EUR
- passiven Rechnungsabgrenzungsposen von 8.111,23 EUR
- einem Jahresverlus von -11.526,09 EUR
Der Berich über die Jahresabschlussprüung zum 31.12.2021 des Eigenberiebes „Ab-
wasserensorgung Wachau“ von der Rödl & Parner GmbH Wirschasprüungsgesellscha
/ Seuerberaungsgesellscha und der Berich der örlichen Prüung von der LiSka
Treuhand GmbH Wirschasprüungsgesellscha werden zur Kennnis genommen.
Beschluss Behandlung des Jahresergebnisses zum 31.12.2021 Eigenberieb 
„Abwasserensorgung Wachau“
Beschluss 2025/002/EBA
Der Gemeindera der Gemeinde Wachau beschließ,
1. den Jahresverlus des Jahres 2021 in Höhe von 11.526,09 EUR mi dem 
Gewinnvorrag in Höhe von 20.671,69 EUR zu verrechnen;
2. gemäß Grundsazbeschluss VA 02/01/10 vom 25. Februar 2010 aus der Kapialrücklage
16.200,00 EUR zu ennehmen und dem Gewinnvorrag guzuschreiben;
3. den verbleibenden Gewinnvorrag in Höhe von 25.345,60 EUR au neue Rechnung
vorzuragen.
Beschluss Enlasung der Beriebsleiung ür das Haushalsjahr 2021 des Eigenberiebes
„Abwasserensorgung Wachau“
Beschluss 2025/003/EBA
Der Gemeindera der Gemeinde Wachau ereil der Beriebsleiung des Eigenberiebes
„Abwasserensorgung Wachau“ ür das Haushalsjahr 2021 Enlasung.

Vei Künzelmann, Bürgermeiser

Öffenliche Bekannmachung
der Absmmung (sog. Bürgerenscheid) zu der Absmmungsrage

„Sind Sie daür, dass die Gemeinde Arnsdor die vorgesehenen 
Planungen zur Errichung zweier inerkommunaler Gewerbegebiee

mi der Großen Kreissad Radeberg nich weierverolg?“
am 23. Februar 2025

gemäß § 9 Sächsische Kommunalverassungsrechsdurchührungsverordnung 
(SächsKomVerRDVO)

Vorbemerkung: Bei dem Bürgerenscheid handel es sich rechlich gesehen nich um eine
Wahl, sondern um eine Abstmmung. Zum besseren Versändnis wird jedoch zumeis
nacholgend der verraue Begriff Wahl bzw. die davon abgeleieen Begriffe verwende.
1. Absmmung 
Der Bürgerenscheid nde am Sonnag, dem 23. Februar 2025 sa. 
Die Wahlzei dauer von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
2. Absmmungsrage
Es is über olgende Frage mi JA oder NEIN abzusmmen: 
„Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Arnsdorf die vorgesehenen Planungen zur
Errichtung zweier interkommunaler Gewerbegebiete mit der Großen Kreisstadt
Radeberg nicht weiterverfolgt?“
3. Quorum (gemäß § 24 Abs. 3 Sächsische Gemeindeordnung – kurz: SächsGemO)
Bei einem Bürgerenscheid is der zur Absmmung geselle Enscheidungsvorschlag
angenommen, wenn er die Mehrhei der gülgen Smmen erhäl und diese Mehrhei
mindesens 25 Prozen der Smmberechgen beräg. Is die erorderliche Mehrhei
nich erreich worden, ha der Gemeindera zu enscheiden.
4. Begründung und Kosendeckungsvorschlag / 
Vorschlag zum Ausgleich der Einnahmeausälle
Der Bürgerenscheid beruh au einem, durch den Gemeindera der Gemeinde Arnsdor,
ür zulässig erklären Bürgerbegehren. Das ür zulässig erkläre Bürgerbegehren enhiel
olgende/n  
4.1. Begründung
Die Kommunalverwalungen der Großen Kreissad Radeberg und der Gemeinde
Arnsdor wollen zusammen zwei räumlich nah beieinanderliegende Gewerbegebiee
ür großächige Gewerbeansiedlungen au mehr als 135 ha landwirschalicher Böden
enwickeln. Davon benden sich ca. 80,5 ha au dem Gebie der Gemeinde Arnsdor,
die hierür Bebauungspläne ausellen will. In Arnsdor umassen die Flächen ganz
oder in Teilen die Flursücke
• der Gemarkung Wallroda (313, 314, 315, 316, 317, 318, 320 und 321) und 
• der Gemarkung Kleinwolmsdor (6/1, 23/2 126, 129, 130, 131, 131/a, 131/b, 131/c,
131/d 134, 134/a, 134/b, 134/c, 134/d, 134/e, 134/g, 135, 137, 138, 139, 140, 141/a
142, 142/a, 142/b, 142/c, 142/d, 142/e, 143, 144, 146/a, 146/1, 146/2, 147, 148,
149/1, 149/2, 153 und 358). 
Die erragreichen Böden au den genannen Gemarkungen können dadurch nich
mehr landwirschalich genuz werden. Wir beürchen zudem u.a. ökologische
Folgen ür das Hüeral, einen erheblichen Verlus unseres ländlichen Charakers,
eine Einschränkung der Lebensqualiä durch eine hohe Belasung von Verkehr, Lärm
und Saub sowie eine Verschlecherung der Luqualiä durch Wegall ausgewiesener
Grünzüge zur Ensehung von Frischlu. Die Errichung des Gewerbegebies ühr zu
einer deulichen Veränderung des Orsbildes. 
Wir sind gegen die Errichung dieser Gebiee. Die Gemeinde Arnsdor soll sich nich an
diesem inerkommunalen Gewerbegebie beeiligen.
4.2. Kosendeckungsvorschlag:
Ein Vorschlag zur Kosendeckung is nich erorderlich, weil das Bürgerbegehren au
das Unerlassen einer Maßnahme ziel, die nich au Einsparungen geriche is. Eine
Rückzahlung von Fördermieln in Höhe von 468.561,07 € muss nur erolgen, sowei
diese bereis geossen und Ausgaben geäg worden sind. Dies is nich der Fall. Ein
Deckungsvorschlag is deshalb nich erorderlich. Da die Gemeindeverwalung zudem
bisher keine zukünigen Gewerbeseuereinnahmen benennen oder schäzen konne,
is hierür eine Benennung nich möglich und nich nowendig.
5. Durchührung des Bürgerenscheids
5.1. Die Gemeinde is eingeeil 

In der Absmmungsbenachrichgung, die den Wahlberechgen in der Zei bis zum
02.02.2025 übersand werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in

dem die oder der Wahlberechge wählen kann.
Bie beachen Sie, dass am selbigen Tag die Wahl zum 21. Deuschen Bundesag
satinde. Sie erhalen ür die Wahl zum 21. Deuschen Bundesag sowie ür den Bür-
gerenscheid jeweils gerenne Wahl- bzw. Absmmungsbenachrichgungen, welche
jedoch in einem Brieumschlag/Kuver zugesell werden.
5.2. Gewähl wird mi amlichen Smmzeeln. Die Smmzeel sind von gelblicher Farbe.
Die Smmzeel werden im Wahlraum bereigehalen und der Wählerin/dem Wähler
bei Bereen des Wahlraumes ausgehändig.
Jede Wählerin/Jeder Wähler ha eine Smme. Die Absmmung erolg in der Weise,
dass die Wahlberechgen die au dem amlichen Smmzeel bendliche Frage (siehe
Pk. 2 – Absmmungsrage) mi „JA“ oder „NEIN“ durch Kennzeichnung beanworen.
Die Kennzeichnung keiner oder beider Enscheidungsvorschläge machen die Sm-
menabgabe ungülg.
5.3. Jede Wählerin/Jeder Wähler kann – außer sie/er besiz einen Wahlschein – nur in
dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingeragen
is. Der Wahlraum is in der Absmmungsbenachrichgung enhalen. Zur Wahl sind
die Absmmungsbenachrichgung sowie ein amlicher Personalausweis oder Reisepass,
bei ausländischen Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern ein gülger Idenäsausweis
oder Reisepass, mizubringen. Die Absmmungsbenachrichgung soll bei der Wahl
abgegeben werden. Der Smmzeel muss von der Wählerin/vom Wähler in einer
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichne
und in der Weise geale werden, dass die Smmabgabe nich erkennbar is. Das Fo-
ograeren und Filmen in der Wahlkabine is verboen.
5.4. Wer einen Wahlschein ha, kann durch persönliche Smmabgabe in einem
beliebigen Wahlraum des ür ihn zusändigen Wahlgebiees in seiner Gemeinde oder
durch Briewahl wählen. 
5.5. Wer durch Briewahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen
amlichen Smmzeel, einen amlichen Smmzeelumschlag und einen amlichen
Wahlbrieumschlag beanragen sowie den Wahlbrie mi dem Smmzeel (im ver-
schlossenen Smmzeelumschlag) und dem Wahlschein mi der unerschriebenen
Versicherung an Eides sa so rechzeig der au dem Wahlbrieumschlag angegebenen
Gemeinde übersenden, dass er dor späesens am Wahlag bis 18.00 Uhr eingeh.
Der Wahlbrie kann auch bei der Gemeinde abgegeben werden.
5.6. Jede/jeder Wahlberechge kann ihr/sein Wahlrech nur einmal und nur persönlich
ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechs durch eine Verreung anselle der Wahlbe-
rechgen is unzulässig.
Wahlberechge, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinrächgung
oder Behinderung gehinder sind, ihre Smme allein abzugeben, können sich der Hile
einer anderen Person bedienen. Die Hileleisung is au echnische Hile bei der
Kundgabe einer von den Wahlberechgen selbs geroenen und geäußeren Wahl-
enscheidung beschränk. Unzulässig is eine Hileleisung, die uner missbräuchlicher
Einussnahme erolg, die selbsbesmme Willensbildung oder Enscheidung der
Wahlberechgen ersez oder veränder oder wenn ein Ineressenkonik der
Hilsperson beseh. Die Hilsperson is zur Geheimhalung der Kennnisse verpiche,
die sie bei der Hileleisung von der Wahl einer anderen Person erlang.
5.7. Wer unbeug wähl oder sons ein unrichges Ergebnis einer Wahl herbeiühr
oder das Ergebnis verälsch, wird mi Freiheissrae bis zu ün Jahren oder mi
Geldsrae besra. Unbeug wähl auch, wer im Rahmen zulässiger Assisenz engegen
der Wahlenscheidung des Wahlberechgen oder ohne eine geäußere Wahlenscheidung
des Wahlberechgen eine Smme abgib. Der Versuch is sraar (§ 107a Absaz 1
und 3 des Sragesezbuches).
5.8. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermilung und Fessellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öenlich. Jeder ha Zuri, sowei das ohne Beein-
rächgung des Wahlgeschäs möglich is.
Der Briewahlvorsand ri zur Ermilung des Briewahlergebnisses um 15:00 Uhr,
im Beraungsraum der Gemeindeverwalung Arnsdor, Bahnhosraße 15, 01477
Arnsdor zusammen.

Arnsdor, den 10.01.2025
Frank Eisold, Bürgermeiser


